
 

 

     

INTEGRIERTES STADTENTWICKLUNGSKONZEPT LEIPZIG 2030 

INHALTSVERZEICHNIS   
 

C. FACHKONZEPTE UND QUERSCHNITTSTHEMEN  
1. KURZFASSUNG FACHKONZEPTE UND QUERSCHNITTSTHEMEN  
2. FACHKONZEPTE  

Einleitung 
2.1 Wohnen  
2.2 Wirtschaft und Arbeit  
2.3 Freiraum und Umwelt  
2.4 Kommunale Bildungslandschaft  
2.5 Soziale Teilhabe  
2.6 Kultur  
2.7 Nachhaltige Mobilität  
2.8 Klimaschutz und Technische Infrastruktur  
2.9 Sport  
2.10 Hochschulen und Forschungseinrichtungen  
2.11 Ordnung und kommunale Sicherheitsinfrastruktur  
3. QUERSCHNITTSTHEMEN  

Einleitung 
3.1 Inklusion und Chancengerechtigkeit  
3.2 Integration und Vielfalt  
3.3 Gesundheit  
3.4 Digitale Stadt  
3.5 Baukultur und Öffentlicher Raum  
3.6 Brachenrevitalisierung  

  

 

 



C  1  K u r z f a s s u n g  F a c h k o n z e p t e  u n d  Q u e r s c h n i t t s t h e m e n  

 

Stand 22.06.2018     C - 5 

Fachkonzept Soziale Teilhabe 
Die Stadtverwaltung wendet sich in ihrem sozialpolitischen Handeln gezielt an Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf. Entsprechend des Leitbildes einer inklusiven Stadtgesellschaft, die die Vielfalt menschli-
cher Existenz anerkennt und die soziale Chancengerechtigkeit ermöglicht, wird die Zusammenarbeit 
aller stadtgesellschaftlichen Akteure unterstützt. Dabei wird die soziale Teilhabe als besonders wichti-
ges Element des sozialen Zusammenhalts, der gemeinsamen Übernahme von Verantwortung und der 
Stabilität angesehen. 
Seit 2009 sind in Leipzig viele positive Entwicklungen, wie z. B. steigende Geburtenzahlen und eine 
rückläufige Zahl von Menschen im Transferleistungsbezug, festzustellen. Gleichwohl zeigen sich bei 
vielen Menschen mit Hilfebedarf eine Verdichtung von persönlichen Problemlagen sowie auch räumli-
che Konzentrationen von schwierigen sozioökonomischen Faktoren. Insbesondere nimmt die Zahl de-
rer zu, die auf die Grundsicherung im Alter angewiesen sind. Die Verweildauer in Hilfen steigt und ein 
länger andauernder Verbleib von Menschen in Problemlagen ist häufiger zu beobachten. Unterdessen 
wird Leipzig durch den zunehmenden Anteil von Personen mit Migrationshintergrund vielfältiger. 
Dadurch verändern sich auch die Anforderungen an das Fachpersonal und die Hilfestrukturen. 
Mit dem Leitsatz „Leipzig lebt Vielfalt“ verbindet sich das Selbstverständnis einer weltoffenen Bürger-
stadt, die Vielfalt als Wert und Qualität versteht. Dazu werden: 
• Infrastruktur, öffentlicher Raum, Leistungen und Angebote der sozialen Fürsorge bedarfsgerecht, 

für alle zugänglicher und inklusiv gestaltet, 
• soziale Chancengerechtigkeit und Teilhabe durch Prävention und den Ausgleich von Nachteilen 

gefördert, 
• Stadtteile mit Entwicklungsbedarf gezielt mit Angeboten gefördert, 
• familiäre und außerfamiliäre Unterstützungsnetzwerke sowie Nachbarschaftshilfe und das zwi-

schenmenschliche Zusammenleben gestärkt. 
Um die räumlichen Schwerpunkte zu ermitteln, wurde das Stadtgebiet systematisch hinsichtlich des 
sozioökonomischen Handlungsbedarfs und speziell der Belastungen für das Aufwachsen und der  
Situation der Kinder- und Jugendförderung bewertet. Zudem wurde die Situation bei den Themen Alter 
und Pflege, Behinderung, Sucht und Psychiatrie eingeschätzt. Die Ortsteile mit dem höchsten diesbe-
züglichen Handlungsbedarf sind: 
• Paunsdorf 
• Grünau-Mitte, Lausen-Grünau, Grünau-Nord, Grünau-Ost 
• Schönefeld-Ost 
• Mockau-Süd 
• Neustadt-Neuschönefeld, Volkmarsdorf, Sellerhausen-Stünz 
• Möckern. 
Mit themenübergreifenden integrierten Handlungsansätzen sollen in diesen Ortsteilen die Ziele der In-
klusion, Teilhabe und Chancengerechtigkeit erreicht werden. Zur Unterstützung sollen Mittel zur Auf-
wertung von Stadtteilen aus geeigneten Förderprogrammen akquiriert werden. Hierbei sind auch gene-
rationenübergreifende Ansätze zu entwickeln und die Vernetzung der Akteure im sozialen Bereich vor 
Ort zu stärken. Die soziokulturellen Angebote und die soziale Infrastruktur sollen weiterentwickelt sowie 
Synergien zwischen den Angeboten für verschiedene Gruppen geprüft werden. Die frühkindlichen Prä-
ventionsangebote in Kindertagesstätten, Familienberatungsangebote und erzieherische Hilfen gilt es, 
mit dem Blick auf sich ausdifferenzierende Zielgruppen stärker zu vernetzen und weiterzuentwickeln.  
Zu den Zielen des Fachkonzeptes wurden jeweils Maßnahmenbündel formuliert. Bis 2030 ist die Wei-
terentwicklung von frühkindlicher Präventionsarbeit sowie - angesichts der steigenden Zahlen bei der 
Grundsicherung im Alter - die Weiterentwicklung der Seniorenarbeit von besonderer Bedeutung. Der 
nächste Schritt besteht in der Erarbeitung eines integrativen Jugendhilfeplans sowie eines Konzepts 
der offenen Seniorenarbeit. 
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FACHKONZEPT SOZIALE TEILHABE 

1.  EINLEITUNG  

Leipzig ist eine weltoffene Bürgerstadt, in der Vielfalt wertgeschätzt wird, aber auch der Umgang mit 
Vielfalt weiterentwickelt werden muss. Als Großstadt bietet sie Freiraum für unterschiedliche Lebens-
formen und -entwürfe. Alle Menschen sollen gleichberechtigt und selbstbestimmt an der Stadtgesell-
schaft teilhaben können – unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religionszugehörigkeit, Bildung, 
Behinderungen, sexueller Orientierung oder anderen individuellen Merkmalen. Das Spannungsfeld der 
Freiheit des Einzelnen und des sozialen Miteinanders im Gemeinwesen wird durch die beiden Pole 
Anonymität und nachbarschaftlicher/sozialer Zusammenhalt geprägt. Dies birgt für den Einzelnen je-
weils Chancen und Risiken. Mit Blick auf eine zunehmende Verdichtung der Stadt gewinnt ein toleran-
tes und lösungsorientiertes Miteinander aller Bewohner/-innen an Bedeutung, sowohl in den nachbar-
schaftlichen Beziehungen als auch bei der Nutzung von Angeboten der Infrastruktur und des öffentli-
chen Raumes. 
Leipzig ist eine soziale Stadt. Das sozialpolitische Handeln der Stadt orientiert sich an der Grundhal-
tung, dass kommunale Sozialpolitik sich gezielt Menschen mit Unterstützungsbedarf zuwenden muss. 
Dabei soll sie vor allem präventiv wirken. Die Leipziger Sozialpolitik will Bildungschancen eröffnen, ge-
sellschaftliche Teilhabe fördern, Segregation dämpfen und den Generationenzusammenhalt fördern. 
Sie muss aber auch Hilfe in schwierigen Lebenslagen bieten. Ziel ist eine inklusive Stadtgesellschaft, 
welche die Vielfalt menschlicher Existenz anerkennt und soziale Chancengerechtigkeit ermöglicht. Dies 
ist nur im Zusammenwirken aller Akteure möglich: Stadtverwaltung, Kommunalpolitik, Landes- und 
Bundesbehörden, freie Träger, Zivilgesellschaft und privatwirtschaftliche Unternehmen. 
Im Fachkonzept „Soziale Teilhabe“ werden Aufgaben und Angebote der Stadt Leipzig als Teil des vor-
sorgenden und nachsorgenden Sozialstaates und damit verbundene Angebote der sozialen Infrastruk-
tur betrachtet. Der Schwerpunkt liegt auf Zielgruppen mit erhöhtem Hilfebedarf und damit Angeboten 
der sozialen Fürsorge. Im Fachkonzept werden die einzelnen Zielgruppen und je Zielgruppe die soziale 
Infrastruktur beschrieben und Annahmen über weitere Entwicklungen angestellt. Ziele und Maßnahmen 
wurden zielgruppenübergreifend entwickelt. 
 

Verwendete 
Grundlagen 

Sozialreport 2015 
Jugend: 

• Zentrales Berichtswesen Jugend von 2015 
• Fachplan Kinder- und Jugendförderung von 2012 
• Teilfachplan Erzieherische Hilfen von 2009 

Soziales: 
• Konzept „Wohnungsnotfallhilfe in Leipzig von 2014“ 
• Sachstandsbericht zur Entwicklung der Behindertenhilfe in Leipzig 2013 
• Altenhilfeplan von 2012 

Gesundheit: 
• Konzept der Leipziger Sucht- und Drogenpolitik 2014-2019 
• Regionaler Psychiatrieplan der Stadt Leipzig in der Fassung von 2012 

 

Arbeitsstruktur Arbeitsgruppe aus: Dezernat Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule; Sozial-
amt; Amt für Jugend, Familie und Bildung; Gesundheitsamt; Stadtplanungsamt; 
Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung 
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2.  AKTUELLE SITUATION,  ENTWICKLUNGEN 

Themenübergreifend 
Aktuelle Situation und Entwicklungen 
Leipzig befindet sich im Aufschwung. Dies lässt sich an einer Reihe von positiven sozialen Entwicklun-
gen ablesen. Die Zahl der Geburten steigt und übersteigt die Zahl der Sterbefälle, der Wanderungssal-
do der unter 6-Jährigen ist seit 2014 positiv, die Jugendquote steigt, die Altenquote sinkt, die Arbeitslo-
senquote sinkt, die Zahl der Sozialleistungsempfänger/-innen sowie ihr Anteil an der Bevölkerung 
nimmt ab. Gleichzeitig wird die Stadt durch den zunehmenden Anteil von Personen mit Migrationshin-
tergrund vielfältiger. 
Bei insgesamt positiver Entwicklung verdichten sich aber teilweise auch Problemlagen und es ist eine 
Zunahme von Hilfebedarf zu beobachten. So steigt die Zahl der Schüler/-innen mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf, nimmt die Zahl und der relative Anteil der Hochbetagten wie auch der Anteil der 
Personen zu, die auf Sozialleistungen nach dem SGB XII angewiesen sind. Der Anteil der Schüler/-
innen, welche die Schule ohne mindestens einen Hauptschulabschluss verlassen, ist konstant hoch. 
Und wenngleich in vielen Bereichen der relative Anteil von Personen mit Hilfebedarf abgenommen hat, 
so sind die absoluten Zahlen nach wie vor hoch. So hat sich der Anteil der Kinder an der Bevölkerung, 
die von Sozialgeld leben, von 2006 bis 2014 von 38 % auf 26 % verringert, gleichwohl waren 2014 
noch 17.540 Kinder betroffen. Die Verweildauer in Hilfsstrukturen steigt und ein Verbleib von Menschen 
in Problemlagen ist häufiger zu beobachten. 
Entwicklungserwartungen 
Die in Leipzig zu erwartenden sozialen Entwicklungen bis 2030 werden durch bundesweit beobachtba-
re Veränderungen beeinflusst: die weitere Individualisierung der Gesellschaft, Wertevorstellungen und 
Familienformen werden vielfältiger, die Mobilität junger Menschen erhöht sich (vgl. Phänomen 
Schwarmstädte)1 und das Wohnen von mehreren Generationen einer Familie an einem Ort nimmt wei-
ter ab. Die Zahl der Einpersonenhaushalte steigt wie auch die Erwartung von Bürger/-innen, dass Leis-
tungen, die ehemals von Familien übernommen wurden, durch den Staat erbracht werden. Gleichzeitig 
ist zu beobachten, dass neue Trends der Vergemeinschaftung und Nachbarschaftshilfe an Bedeutung 
gewinnen. 
Insbesondere für ältere, kranke und sozial benachteiligte Menschen ergeben sich durch Einschränkun-
gen in der Mobilität, eingeschränkte finanzielle Mittel und durch den Verlust familiärer Hilfestrukturen 
Schwierigkeiten in der Lebensführung und bei der Teilhabe an der Gemeinschaft. Wohnortnahe unter-
stützende Angebote sowie die Vernetzung von Angeboten gewinnen an Bedeutung. 
Bei insgesamt positiver sozialer Entwicklung werden sich Problemlagen in Leipzig verdichten, auch 
räumlich. Konfliktpotenzial und soziale Ausgrenzung werden zunehmen, wenn es nicht gelingt, eine 
nachhaltige soziale Entwicklung zu ermöglichen. Dabei bedarf es sowohl der Fürsorge, um Notlagen zu 
begegnen, als auch einer gezielten Förderung von Zielgruppen mit Hilfebedarf, die zu Selbsthilfe und 
Eigenverantwortung befähigt. 
Stärken und Potenziale 
In Leipzig gibt es eine breite und ausdifferenzierte Vielfalt an sozialen Einrichtungen, Maßnahmen und 
Projekten über die Stadt verteilt. Es gibt soziale Dienste, Beratungsstellen und Begegnungsstätten. Für 
ihre Einwohner/-innen stellt die Stadt Leipzig in Kooperation mit ihren Partnern eine qualitätsvolle Ver-
sorgung im Bereich der sozialen Daseinsvorsorge und sozialen Fürsorge bereit. 
Die Leipziger Sozialpolitik und die soziale Infrastruktur, welche soziale Dienstleistungen (Geld- und 
Sachleistungen des Sozialleistungsrechts und soziale Dienste) und Einrichtungen umfasst, werden auf 
der Grundlage eines kontinuierlichen Berichtswesens und zahlreicher Fachkonzepte gestaltet und ge-
steuert.   
Eine besondere Stellung nehmen strategische Querschnittsthemen und integrierte Konzepte und Hand-
lungsansätze ein, die mehrere Zielgruppen bzw. Lebenslagen in den Blick nehmen und eine Vielzahl 

                                                   
1 Harald Simons, Lukas Weiden: Schwarmstädte – eine Untersuchung zu Umfang, Ursache, Nachhaltigkeit und Folgen der neuen Wanderungs-
muster in Deutschland. Präsentation vom 17. April 2015 in Berlin. 
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von Akteuren beteiligen. Dies sind die Strategie „Ort der Vielfalt“, der Teilhabeplan „Auf dem Weg zur 
Inklusion“, das Kommunale Bildungsmanagement, Gesundheitsförderung und das Gesunde Städte-
Netzwerk, die Strategie für eine kinder- und familienfreundliche Stadt und Ansätze zur Stärkung des 
Miteinanders der Generationen, das Gesamtkonzept zur Integration der Migrantinnen und Migranten. 
Städtische Leistungen werden an freie Träger über Versorgungs- und Leistungsverträge oder im Rah-
men der Förderung vergeben und regelmäßig an Bedarfsentwicklungen angepasst. Die Trägerland-
schaft ist vielgestaltig und reicht von Wohlfahrtsverbänden über überregional tätige Träger bis hin zu 
lokalen Vereinen oder gemeinnützigen Gesellschaften. Ein Großteil der in der Stadt angebotenen Leis-
tungen werden über Netzwerke beteiligter Träger und Projekte z. T. in regionaler Versorgungsverant-
wortung erbracht. Kooperation ist ein wichtiger Standard der sozialen Arbeit in Leipzig. 
In den bisherigen Schwerpunkträumen der Stadtentwicklung gibt es ein Stadtteil- bzw. Quartiersma-
nagement und aktive Netzwerkstrukturen. Mit Fördermitteln des Bundes und des Freistaates Sachsen 
wurden diese Stadtteile in den letzten Jahren gezielt gestärkt und weiterentwickelt. Maßnahmen der 
Kinder- und Jugendförderung und Gesundheitsförderung werden gezielt in diesen Gebieten eingesetzt. 
Schwächen und Risiken 
In Leipzig gibt es Stadtteile, in denen sich soziale Problemlagen häufen: im Vergleich zur Gesamtstadt 
sind hier mehr Menschen arbeitslos, mehr Familien auf Sozialgeld angewiesen und werden weniger 
Bildungsempfehlungen für das Gymnasium vergeben. Personen mit geringem Einkommen werden in 
weniger attraktive Wohnlagen verdrängt. 
Um eine gelingende Integration der neu nach Leipzig kommenden Menschen mit Migrationshintergrund 
zu unterstützen, wird angesichts der geänderten Rahmenbedingungen und neuer Förderinstrumente 
von Bund und Land das Leipziger Integrationskonzept fortgeschrieben. 
Es fehlen zunehmend familiäre Unterstützungsnetzwerke oder unterstützende Nachbarn: bei Familien, 
die einer Hilfe zur Erziehung bedürfen, bei älteren Menschen mit Unterstützungsbedarf und bei psy-
chisch kranken Personen. 
Durch eine intensivere Nutzung von Frei- und Grünflächen durch mehr Einwohner/-innen in der Stadt 
sinkt die Akzeptanz für Personen mit abweichend wahrgenommenen Verhaltensweisen, wie beispiels-
weise Suchtkranke, und der Bedarf an Ausgleichsräumen (z. B. Tagestreffs) für diese Personen steigt. 
Die Fachplanungen schöpfen Steuerungspotenziale nicht in vollem Umfang aus. Eine integrierte Ver-
zahnung von Fachplanungen und die systematische Betrachtung von Schnittstellen erfolgt erst in An-
sätzen. Die Qualität der Leistungen von Trägern weist zum Teil größere Unterschiede auf. In einzelnen 
Bereichen fehlen bedarfsgerechte Angebote. 
In vielen Bereichen gibt es einen engen Fokus auf Zielgruppen und es mangelt an einer Öffnung von 
Angeboten für neue Zielgruppen. Für sozial weniger integrierte Zielgruppen besteht die Gefahr, aus 
sozialen Angeboten verdrängt zu werden. Zum Teil werden Angebote und Hilfen nicht in Anspruch ge-
nommen und damit die Zielgruppe nicht erreicht (z. B. Gesundheitsuntersuchung für Kinder und Ju-
gendliche – sogenannte U-Untersuchungen). 
Nicht immer kann im Einzelfall bedarfsgerecht und nachhaltig Hilfe geleistet werden. Die Vergabe der 
Hilfe wird durch die Verfügbarkeit von Leistungen und Angeboten beeinflusst. Möglichkeiten der Infor-
mation, Beratung, Unterstützung und Förderung durch Angebote des Regelsystems, wie Kindertages-
stätten, Schulen sowie präventive Angebote werden zu wenig ausgeschöpft. Auf Dauer können unter 
diesen Bedingungen verfestigte Problemlagen von Familien nicht bewältigt werden. 
Viele Angebote sozialer Arbeit werden durch eine jährliche Projektförderung über Förderprogramme 
finanziert. Dies erschwert die Nachhaltigkeit und Verstetigung von Hilfeangeboten. 
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Lebensunterhalt 
Aktuelle Situation und Entwicklungen 
15,3 % der Leipziger/-innen waren 2014 relativ arm. Im Vergleich zu 2010 hat sich die relative Armut 
kaum verändert. 13,8 % der Leipziger/-innen lebten 2015 von Leistungen der sozialen Grundsicherung. 
Im Vergleich zu 2010 mit 15,6 % ist das eine leichte Besserung. Je nach Leistungsbereich ist die Ent-
wicklung verschieden: während die Zahl der Empfänger/-innen von Leistungen nach dem SGB II rück-
läufig ist, nimmt die Zahl der Empfänger/-innen nach SGB XII zu. Das mittlere persönliche Nettoein-
kommen steigt seit 2009 und lag im Jahr 2015 bei 1.254 Euro im Monat. Die Einkommen in Leipzig sind 
niedriger als im Durchschnitt des Freistaates Sachsen und im gesamtdeutschen Durchschnitt. 
Entwicklungserwartungen 
Hält der wirtschaftliche Aufschwung der vergangenen Jahre an, kann sich die Zahl der Empfänger/-
innen von Grundsicherungsleistungen weiter verringern. Die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem 
SGB II wird durch den Wechsel von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in 
das SGB II ansteigen. Die Zahl der Personen, die von Grundsicherung im Alter leben, wird aufgrund 
unterbrochener Erwerbsbiographien und sinkender Rentenniveaus weiter anwachsen. 
Stärken und Potenziale 
In Leipzig sind die sozialen Unterschiede vergleichsweise gering, die Einkommensunterschiede sind 
halb so groß wie im bundesweiten Durchschnitt. Der Anteil der Personen, die ihren überwiegenden 
Lebensunterhalt aus Erwerbsarbeit bestreiten, nimmt seit Jahren zu. Die Arbeitslosigkeit ist seit 2005 
rückläufig. 
Durch Förderung von Vereinen und kommunale Angebote werden kostenlose oder kostengünstige Be-
ratungs-, Unterstützungs- und Freizeitangebote bereitgehalten. Der Leipzig-Pass gewährt Empfänger/-
innen von Grundsicherungsleistungen und Geringverdienenden ermäßigten Zugang zu Kultur-, Freizeit- 
und Sporteinrichtungen. Mit der Leipzig-Pass-Mobilcard kann der öffentliche Personennahverkehr zum 
ermäßigten Preis genutzt werden. 
Schwächen und Risiken 
Mit dem relativ geringen Einkommensniveau in Leipzig und aufgrund von durchbrochenen Erwerbsbio-
graphien steigt das Risiko von Altersarmut. 
 

Alter und Pflege 
Aktuelle Situation und Entwicklungen 
Die absolute Zahl der ab 65-Jährigen und ihr Anteil an der Bevölkerung sind seit 2010 leicht gesunken. 
2014 waren es 116.382 Personen bzw. 21,1 %. Darunter nahm die Zahl der ab 80-Jährigen von 28.762 
im Jahr 2010 bis 31.395 im Jahr 2014 stetig zu, wenngleich ihr Anteil mit 5,5 bzw. 5,6 % weitgehend 
konstant blieb. 
Durchschnittlich 16.500 Personen pro Monat nutzten 2014 die Seniorenbüros und Seniorenbegeg-
nungsstätten. 
Die Zahl der Leistungsempfänger/-innen der Pflegeversicherung ist von 15.220 im Jahr 2011 auf 
16.283 im Jahr 2013 gestiegen. Von den Pflegefällen im Jahr 2013 waren 82 % 65 Jahre und älter. 
10.707 (66 %) lebten in der Häuslichkeit. Davon wurden 56 % durch Angehörige gepflegt (Pflegegeld) 
und 44 % durch einen ambulanten Pflegedienst. 5.576 Personen wurden in einem Altenpflegeheim 
gepflegt. Die Zahl der Leistungsempfänger/-innen von Hilfe zur Pflege steigt stetig. 2010 waren es 
2.288 Personen, 2014 insgesamt 2.785 Personen. 
Entwicklungserwartungen 
Sowohl die Anzahl als auch der Anteil älterer Menschen soll gemessen an der Hauptvariante der städ-
tischen Bevölkerungsvorausschätzung 2016 bis 2030 steigen. So sollen 2030 insgesamt 92.305 Per-
sonen (12,8 %) der Leipziger/-innen 65 bis unter 80 Jahre alt sein und 45.305 (6,3 %) 80 Jahre und 
älter. Bei konstanten Pflegequoten wird ein Zuwachs an Pflegefällen erwartet. Die Erweiterung des 
Pflegebegriffs durch das Pflegestärkungsgesetz II und die Einführung von Pflegegraden gehen mit 
Leistungserweiterungen, z. B. durch die Aufnahme von Demenzerkrankungen, einher. Durch den 
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Rückgang familiärer Hilfestrukturen steigt die Inanspruchnahme professioneller Pflegedienste. Nied-
rigschwellige Angebote im vorpflegerischen Bereich, die ein selbstbestimmtes Altern ermöglichen und 
Vereinsamung verhindern, gewinnen an Bedeutung. Möglicherweise wird in Sachsen in den kommen-
den Jahren eine kommunale Pflicht zur Beratung und Vernetzung im Bereich Pflege eingeführt. 
Stärken und Potenziale 
In jedem Stadtbezirk informiert und berät ein Seniorenbüro ältere Menschen und Angehörige und ver-
netzt Angebote im Stadtbezirk miteinander. Insgesamt 34 Seniorenbegegnungsstätten bieten über die 
Stadt verteilt niedrigschwellige Begegnungsangebote. 
Durch den Sozialen und pflegerischen Fachdienst im Sozialamt erfolgt eine Prüfung des pflegerischen 
Bedarfs und von Unterstützungsmöglichkeiten. Das führt zu einer passgenaueren Hilfe. 
Seit 2016 können niedrigschwellige Angebote (z. B. Seniorenbesuchsdienst), Angebote im vorpflegeri-
schen Bereich und präventive Angebote durch eine kommunale Pflegekoordination bedarfsgerecht 
entwickelt werden. So soll das Einsetzen von Pflegebedürftigkeit verzögert werden. Träger und Ein-
richtungen werden in einem Pflegenetzwerk zusammengeführt und sozialräumliche Unterschiede von 
Stadtteilen beachtet. 
Schwächen und Risiken 
Bei Hochbetagten, nicht mehr mobilen und zum Teil bereits pflegebedürftigen Menschen, die in ihrer 
eigenen Wohnung leben, steigt der Bedarf an Unterstützung und wohnortnahen Dienstleistungen. Bei 
Demenz und/oder wenn familiäre oder nachbarschaftliche Unterstützung fehlen, wird oftmals ein Um-
zug in eine stationäre Pflegeeinrichtung erforderlich. 
 

Behinderung 
Aktuelle Situation und Entwicklungen 
Die Zahl der Personen mit gültigem Schwerbehindertenausweis ist von 40.475 Personen im Jahr 2010 
auf 46.450 im Jahr 2014 gestiegen. Im Jahr 2015 hatten 8,6 % der Leipziger/-innen einen Schwerbe-
hindertenausweis. 
Die meisten Menschen erwerben eine Behinderung im Laufe ihres Lebens. In Leipzig lag im Jahr 2015 
der Anteil der unter 6-Jährigen mit gültigem Schwerbehindertenausweis an der jeweiligen Bevölke-
rungsgruppe bei 0,5 %, bei den ab 85-Jährigen lag er bei 48,4 %. Die häufigste Ursache von Behinde-
rungen sind allgemeine Krankheiten. 91 % der Personen mit gültigem Schwerbehindertenausweis ha-
ben ihre Behinderung durch Krankheit erworben. 6 % der Personen mit Schwerbehinderung haben eine 
angeborene Behinderung. 
Entwicklungserwartungen 
Durch eine verbesserte medizinische Versorgung wird sowohl die Zahl der angeborenen als auch er-
worbenen Behinderungen und damit verbunden die Zahl der älteren Menschen mit Behinderung weiter 
zunehmen. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an eine inklusive Gesellschaft. Damit verbunden er-
höhen sich die Anforderungen an Leistungen, welche eine gleichberechtigte, selbstbestimmte Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen ermöglichen und ihren individuellen Bedarf berücksichtigen. Für die 
zunehmende Zahl älterer Menschen mit Behinderung bedarf es entsprechender Angebote in den Be-
reichen der Tagesstruktur und Pflege. Die Nachfrage nach selbstbestimmten Wohnformen als Alterna-
tive zu stationären Einrichtungen nimmt zu. Damit steigt sowohl der Bedarf an barrierefreiem Mietwohn-
raum als auch nach gemeinschaftlichen Wohnformen. 
Bis 2023 wird schrittweise das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen eingeführt. Mit dem Gesetz sollen Teile der UN-Behindertenrechtskonvention um-
gesetzt und die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen verbessert werden. Die Eingliederungshilfe 
wird als eigenes Leistungsrecht im Recht der Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB 
IX) neu geregelt. Die konkreten Auswirkungen des Gesetzes, insbesondere die damit verbundenen 
finanziellen Aufwendungen für die Kommunen, sind aufgrund der geplanten schrittweisen Einführung 
derzeit noch nicht abschließend abschätzbar – mit Mehraufwendungen wird gerechnet. 
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Stärken und Potenziale 
Mit dem Plan „Auf dem Weg zur Inklusion – Teilhabeplan der Stadt Leipzig“ - Beschlussfassung bis 
Ende 2017 vorgesehen - werden beteiligungsorientiert Maßnahmen entwickelt, um die Selbstbestim-
mung und soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Mobilität, Wohnen, 
Bildung, Kultur/Freizeit/Sport sowie Arbeit und Beschäftigung zu befördern und Barrieren, die der Teil-
habe entgegenstehen, weiter abzubauen. Zu den Handlungsschwerpunkten gehören u. a. die Weiter-
entwicklung von Angeboten für ältere Menschen mit Behinderung und eine verbesserte Ausgestaltung 
der Schnittstelle zwischen Senioren- und Behindertenhilfe: bei den offenen Begegnungsangeboten, der 
Wohnberatung oder bei aufsuchenden Diensten. Darüber hinaus geht es um die weitere Verbesserung 
der Barrierefreiheit in der Stadt Leipzig. 
Schwächen und Risiken 
Für Menschen mit Behinderungen bestehen trotz einer zunehmend inklusiveren Ausrichtung von Struk-
turen nach wie vor Hindernisse, um gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können. 
Viele Angebote und Dienste, einschließlich Informationen und Formate, sind nicht barrierefrei gestaltet, 
so dass Menschen mit Behinderungen diese nicht nutzen können. Der gleichberechtigte Zugang zu 
Schulbildung, beruflicher Ausbildung, Arbeit und zum selbstbestimmten Wohnen wird durch verschie-
dene Hindernisse erschwert. 
 

Wohnungslosigkeit und Unterbringung 
Aktuelle Situation und Entwicklungen 
Für wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen ist es zunehmend schwieriger, ihre 
Wohnung zu halten oder anderen Wohnraum zu finden. Das hängt mit den Veränderungen auf dem 
Wohnungsmarkt durch das Bevölkerungswachstum, mit sinkendem Leerstand und komplexer werden-
den Problemlagen von wohnungslosen Personen zusammen. Seit 2011 liegt die Zahl der Räumungs-
klagen zwischen 1.059 und 1.306 pro Jahr und die Zahl der Räumungstermine zwischen 876 und 964. 
Die Anzahl der wohnungslosen Personen, die in Leipziger Notunterkünften untergebracht sind, bewegt 
sich auf gleichbleibendem Niveau bei im Schnitt 550 Personen pro Jahr. 
Der Anstieg der Zuweisungen von Geflüchteten seit 2014 erforderte einen Ausbau der Unterbringungs-
kapazitäten. Zum 31.12.2015 standen insgesamt 4.224 Plätze für Asylsuchende und Geflüchtete in 
Gemeinschaftsunterkünften einschließlich Pensionen zur Verfügung. Von den Personen, die im De-
zember 2015 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhielten, lebten 67 % in einer Ge-
meinschaftsunterkunft und 33 % in einer eigenen Wohnung außerhalb einer Gemeinschaftsunterkunft. 
Entwicklungserwartungen 
Der Bedarf an Angeboten für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen wird 
durch die Verknappung von Wohnraum bei einem weiteren Bevölkerungswachstum der Stadt steigen. 
Aufgrund der aktuellen Entwicklung geht die Stadt Leipzig davon aus, dass in den kommenden Jahren 
jährlich ca. 1.500 Asylsuchende und Geflüchtete aufzunehmen sind. Der Bedarf an Maßnahmen zur 
Integration bleibt weiterhin hoch. 
Stärken und Potenziale 
Für Mieter/-innen gibt es Angebote der Mietrechtsberatung bei Dritten. Für wohnungslose Personen 
gibt es eine bedarfsgerechte, differenzierte Versorgung. Die erforderliche Hilfe zur Verhinderung von 
Wohnungslosigkeit wird aus einer Hand durch die Fachstelle zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit 
koordiniert und "aus einer Hand" gewährt. Dies betrifft Teilkompetenzen aus dem ordnungsrechtlichen, 
sozialrechtlichen und wohnungsmarktlichen Bereich. Neben wirtschaftlichen Hilfen z. B. durch Über-
nahme von Mietschulden, der Wohnraumvermittlung und -versorgung sowie der Unterbringung in Not-
unterkünften wird persönliche Hilfe durch den Sozialdienst „Vier Wände“ gewährt. 
Um die Unterbringung von Asylbewerbern und Geflüchteten sicherzustellen und die Integration zu ver-
bessern, wurde seit 2013 die Zahl der Gemeinschaftsunterkünfte deutlich erweitert, neue Wohnformen 
(kleinere Wohnhäuser, Gewährleistungswohnungen) geschaffen, ein Sicherheitskonzept erstellt, die 
Verteilung im Stadtgebiet verbessert und die Trägerlandschaft vielfältiger gewählt. Darüber hinaus wur-
den Standards für die soziale Arbeit in Gemeinschaftsunterkünften geschaffen, die soziale Betreuung 
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durch Vereine verbessert, ein spezifisches Angebot für Psychisch- oder Suchtkranke geschaffen, ein 
Patenschaftsprogramm eingerichtet und Sprachangebote deutlich erweitert. Um eine erfolgreiche In-
tegration zu ermöglichen, sollen Angebote von Anfang an und unabhängig von der Bleibeperspektive 
des Einzelnen angeboten werden. Der Umzug von Personen aus Gemeinschaftsunterkünften soll so 
bald wie möglich erfolgen. 
Schwächen und Risiken 
Mieter/-innen suchen bei Mietschulden oftmals zu spät Beratung und Hilfe. 
Bei einer Verknappung von Wohnraum muss davon ausgegangen werden, dass Personen mit beson-
deren sozialen Schwierigkeiten oder höherem Betreuungs- und Integrationsbedarf bei der Wohnungs-
vergabe gegenüber anderen Mitbewerbern benachteiligt werden. Das Risiko einer länger andauernden 
Wohnungslosigkeit steigt. 
 

Sucht und Psychiatrie 
Aktuelle Situation und Entwicklungen 
Die Zahl der in den Suchtberatungs- und Behandlungsstellen betreuten suchtkranken Menschen lag in 
den vergangenen Jahren zwischen 4.000 und 4.200 Personen. Die Zahl der Beratungsgespräche für 
Menschen mit Drogenproblemen stieg in den zurückliegenden Jahren stetig an, demgegenüber sank 
die Zahl derer, die wegen Alkoholproblemen versorgt wurden. Besonders deutlich ist die Zunahme von 
Metamphetaminabhängigen („Crystal“). Im Vergleich zu 2011 nahm ihre Zahl bis 2015 um das 3,5-
fache zu. Problematisch gestalten sich die Auswirkungen der Abhängigkeit von mehreren Substanzen 
(Polytoxikomanie) und die Folgen psychischer Begleiterkrankungen bei Drogenkonsum. 
In der Stadt Leipzig werden konstant ca. 4.000 psychisch kranke Menschen psychosozial versorgt. 
Davon betreut der Sozialpsychiatrische Dienst im Verbund Gemeindenahe Psychiatrie ca. 2.000 Per-
sonen im unmittelbaren Wohnumfeld. In den psychosozialen Gemeindezentren werden ca. 1.500 Per-
sonen beraten, begleitet oder erhalten ein tagesstrukturierendes Angebot. In den letzten Jahren hat der 
Bedarf an psychosozialer Begleitung und Beratung zugenommen. Dies lässt sich u. a. an der gestiege-
nen Zahl von wohnungslos gewordenen psychisch kranken Menschen und an der gestiegenen Zahl 
von Menschen mit Doppeldiagnosen ablesen. Der Schwerpunkt der psychiatrischen Versorgung liegt 
bei schwer psychisch kranken Menschen. 
Entwicklungserwartungen 
Mit steigender Einwohnerzahl wird der Bedarf zur Versorgung von psychisch kranken Menschen eben-
falls steigen. In der epidemiologischen Forschung wird davon ausgegangen, dass der Anteil von 
schwer psychisch kranken Menschen bei 1 % der Bevölkerung liegt. Durch den Zuzug von Geflüchte-
ten, die durch Krieg und Flucht traumatisiert sind, wird der psychosoziale Versorgungsbedarf weiter 
zunehmen. Auch in der Suchthilfe wird ein ansteigender Bedarf erwartet: durch einen weiteren Anstieg 
von methamphetaminabhängigen Personen, die weitere Zunahme von Mehrfachabhängigkeiten und 
die Auswirkungen einer wachsenden Bevölkerung auf den Fachkräfteschlüssel von 1:17.000 Einwoh-
ner/-innen. 
Stärken und Potenziale 
Die psychiatrische Versorgung in Leipzig wird im Gemeindepsychiatrischen Verbund mit den Bereichen 
Krankenhausversorgung, komplementäre Psychiatrie, ambulante Psychiatrie sowie Koordination si-
chergestellt. Traditionell sind alle Angebote in einem Gebiet gut miteinander verzahnt und mit regiona-
ler Verantwortung versehen (Sektorisierung und Regionalisierung). Besonders hervorzuheben ist die 
Verbindung von kurativen und sozialen Leistungen in der Einrichtung Verbund Gemeindenahe Psychi-
atrie und die Bedeutung der Beteiligung von Betroffenen und Angehörigen, welches eine gute Erreich-
barkeit der Angebote für die Zielgruppe ermöglicht. 
Die Sucht- und Drogenpolitik wird durch die Sucht- und Drogenpolitischen Leitlinien bestimmt. Diese 
beziehen sich auf die fünf Bereiche: Prävention, Beratung und Behandlung, Maßnahmen zur Scha-
densminimierung, Repression sowie Kooperation und Vernetzung. Die Suchtkrankenhilfe in Leipzig ist 
nach Zielgruppen und Schwerpunkten ausdifferenziert und wird in interdisziplinärer Zusammenarbeit 
weiter entwickelt. Die Angebote verteilen sich wohnortnah und sind für die Zielgruppe gut erreichbar. 
Derzeit wird der Bedarf gedeckt. 
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Schwächen und Risiken 
Die Zielgruppe der Suchthilfe verändert sich: es gibt mehr Ältere, mehr Menschen mit Behinderungen, 
mehr Personen mit Doppeldiagnosen oder Migrationshintergrund. Durch die Veränderung rechtlicher 
Rahmenbedingungen für Arbeits- und Beschäftigungsprojekte fallen zunehmend Arbeits- und Beschäf-
tigungsmaßnahmen für Suchtkranke weg. 
Wenn mehrere Hilfesysteme bei der Unterstützung psychisch Kranker beteiligt sind, fehlt eine Steue-
rung übergreifender Fallverantwortung. Zudem sind individuelle personenbezogene Leistungen oft nicht 
niedrigschwellig erreichbar und es fehlt an ausreichenden Arbeits- und Ausbildungsplätzen. 
 

Erziehung und Jugend 
Aktuelle Situation und Entwicklungen 
Bei der Gewährung erzieherischer Hilfen nach dem SGB VIII für Familien mit Hilfebedarf wurde in den 
letzten fünf Jahren ein Anstieg risikobehafteter Lebensumstände beobachtet: Suchtmittelabhängigkeit, 
psychische Erkrankung oder geistige Behinderung von Eltern oder Gewalt in der Familie. Diese führten 
zu einem Anstieg der Hilfen, da in problembelasteten Familien eine Unterstützung durch Verwandte 
oder andere Netzwerke (Freunde, Nachbarn) oftmals nicht vorhanden bzw. belastbar ist. So nahm die 
Zahl der erzieherischen Hilfen je 1.000 unter 18-Jährige, die durch den Allgemeinen Sozialdienst veran-
lasst wurden, von 18,9 im Jahr 2011 auf 24,1 im Jahr 2015 zu. Eine neue Herausforderung stellt seit 
August 2015 die hohe Zahl unbegleiteter minderjähriger Ausländer/-innen dar. 
Aufgrund der Zunahme von risikobehafteten Lebensumständen in Familien und durch Zunahme der 
Jugendquote2 stieg seit 2010 der Bedarf an Hilfsangeboten für Kinder und Jugendliche. 
Entwicklungserwartungen 
Der Bedarf an erzieherischen Hilfen nach dem SGB VIII wird aufgrund des Bevölkerungswachstums, 
einer weiteren Zunahme der oben genannten risikobehafteten Lebensumstände in Familien sowie ei-
nes weiter abnehmenden familiären und/oder sozialräumlichen „Sicherungsnetzes“ steigen. In vielen 
Familien mit komplexen Problemkonstellationen ist es zunehmend schwierig, Eltern dazu zu befähigen, 
ihre Erziehungsverantwortung für ihre Kinder eigenständig auszuüben. Eine Umsteuerung hin zu mehr 
Prävention könnte bei zunächst höheren Kosten langfristig zu Einsparungen führen. 
Der Bedarf an Angeboten für Jugendliche mit Hilfebedarf wird zunehmen. Die Jugendquote wird gemäß 
Bevölkerungsvorausschätzung des Jahres 2016 bis zum Jahr 2030 auf 21,4 % ansteigen. Die Anforde-
rungen an junge Menschen hinsichtlich ihrer Qualifikation für den Arbeitsmarkt werden sich durch wei-
tere Technisierung und Digitalisierung erhöhen. Die Kinder- und Jugendförderung muss zum einen 
Angebote und Informationen mit Blick auf die oben beschriebenen Gegebenheiten des Freizeitverhal-
tens junger Leipziger/-innen anpassen und zugänglicher gestalten, zum anderen sollte Bewährtes fort-
geführt werden. 
Stärken und Potenziale 
Der Allgemeine Sozialdienst unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien mit Hilfebedarf. Er sichert 
den Kinderschutz für Kinder und Jugendliche der Stadt Leipzig und steuert die Erbringung von Hilfen 
zur Erziehung und Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII in neun Sozialbezirken. Zur Sicherung der 
Aufgaben im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern wurde ein eigener Fach-
dienst aufgebaut. 
Die Kinder- und Jugendförderung trägt durch ein plurales und konzeptionell aufeinander abgestimmtes 
Angebot dazu bei, dass Kinder, Jugendliche und junge Familien eine sinnstiftende, persönlichkeitsför-
dernde und wertevermittelnde Freizeit in Leipzig erleben sowie Hilfe und Beratung in Anspruch nehmen 
können. Die Angebote orientieren sich an den konkreten Lebensverhältnissen junger Menschen, sozial-
räumlichen Besonderheiten und festgestellten Problemlagen. Der mit dem Fachplan „Kinder- und Ju-
gendförderung" eingeleitete Prozess der Sozialraumorientierung und der intensive Auf- und Ausbau 
von Netzwerken trägt dazu bei, die Leistungen der Jugendhilfe noch besser aufeinander zu beziehen 
und die Verantwortung der Träger in diesen Räumen zu erhöhen. Die Kooperation mit dem System 

                                                   
2 Die Jugendquote, die sich aus der Zahl der Einwohner/-innen im Alter von unter 15 Jahren zur Zahl der Einwohner/-innen im Alter von 15 bis 
unter 65 Jahren bemisst, stieg von 2010 bis 2014 von 17,8 % auf 19,2 %. 
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Schule ist flächendeckend entwickelt und muss nachhaltig stabilisiert werden. Mit Sportvereinen bzw. 
kommerziellen Sportanbietern gibt es im Kontext von Gesundheits- und Bewegungsförderung projekt-
bezogene Veranstaltungen und Maßnahmen, die zum einen auf eine gesunde Lebensführung von jun-
gen Menschen abzielen, zum anderen gute Möglichkeiten der Integration beispielsweise von ausländi-
schen Kindern und Jugendlichen bieten. 
Schwächen und Risiken 
Das Erziehungs- und Bildungssystem wird den Anforderungen, die sozial auffällige Kinder und Jugend-
liche mit Unterstützungsbedarf stellen, zum Teil nicht gerecht. Es findet, räumlich unterschiedlich, eine 
soziale Bildungsselektion statt, was (nicht nur) die hohen Schulabbrecherquoten in einigen Ortsteilen 
belegen.3 
Dem Bedarf entsprechende Hilfen zur Erziehung können derzeit nicht konsequent angeboten werden, 
so dass bundesweite stationäre Angebote erzieherischer Hilfen genutzt werden müssen, was die Steu-
erung der Hilfe erschwert. 
Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenssituationen ist ein Umdenken in Rich-
tung interdisziplinärer und integrierter Ansätze der Helfersysteme notwendig. Die dafür notwendigen 
Arbeitsstrukturen und Netzwerke müssen im Rahmen der Reform des SGB VIII entwickelt werden. 
In diesem Kontext kommt einer integrierten Jugendhilfeplanung eine besondere Bedeutung zu. Damit 
wird das Ziel verfolgt, verschiedene Fachplanungen, Handlungsprioritäten und Ressourcen aufeinander 
abzustimmen und in einer fachübergreifenden Strategie zu bündeln. 
 

Übergreifende Betrachtung der sozialen Infrastruktur 
In Karte 1 (Infrastrukturangebote) sind von der Stadt Leipzig geförderte niedrigschwellige soziale Ange-
bote – Beratungsstellen, offene Treffs und Fachdienste – für verschiedene Zielgruppen dargestellt. Als 
Flächenhintergrund ist der Anteil der Leistungsempfänger/-innen SGB II auf der Ebene der statistischen 
Bezirke dargestellt. Die Übersicht macht folgende Verteilungen deutlich: 

• Angebote gibt es in fast allen Ortsteilen. 
• In Stadtteilen mit Entwicklungsbedarf, wie dem Leipziger Westen, im Leipziger Osten oder 

Grünau gibt es Angebote. 
• Angebote sind häufig in der Nähe wichtiger Verkehrsstraßen und in der Nähe der Innenstadt 

verortet und damit leichter erreichbar. 
• Vielerorts finden sich offene Treffs für verschiedene Zielgruppen in Nachbarschaft zueinander, 

ohne dass eine verbindliche Zusammenarbeit bekannt ist. 
• In den randstädtischen Ortsteilen gibt es nur wenige Angebote. Hier ist in Bezug auf die offenen 

Treffs zu prüfen, welche ungeförderten Angebote von Kirchgemeinden oder Vereinen bestehen. 
Es gibt in vielen Bereichen eine gute zielgruppenspezifische Vernetzung der Angebote (z. B. im Bereich 
der Psychiatrie). Eine zielgruppenübergreifende Vernetzung und Kooperation besteht lediglich punktu-
ell. Damit verbundene Synergien, beispielsweise mit Blick auf generationenübergreifende Konzepte, 
werden derzeit nicht in dem Maße ausgeschöpft, wie dies möglich und sinnvoll wäre. 
Herausforderung für die Zukunft ist, in Fachplanungen stärker zielgruppenübergreifende Schnittstellen 
zu beachten und übergreifende Konzepte entwickeln. Zielgruppenübergreifende Netzwerke (Netzwerk 
Fachdienste, Netzwerk Beratungsstellen, Netzwerk offene Treffs), auch sozialräumlich gegliedert, und 
gemeinsame Fachtage zum Austausch sind denkbar. An ausgewählten Orten sollte über Vor- und 
Nachteile einer Zentrenbildung von Angeboten nachgedacht werden. Beispiel ist die wenngleich ziel-
gruppenspezifische so doch bereichsübergreifende Zusammenarbeit von Krankenhausversorgung, 
komplementärer Psychiatrie, ambulanter Psychiatrie sowie Koordination und Kooperation nach den 
Prinzipien der Sektorisierung und Regionalisierung. 
 
  

                                                   
3 Vgl. Bildungsreport Leipzig 2014. S. 20ff 
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3.  HANDLUNGSSTRATEGIE 

3.1 Ziele und Maßnahmenbündel 

Eine nachhaltige soziale Entwicklung der Stadt Leipzig setzt voraus, dass der derzeitige Status Quo 
sozialer Stabilität gesichert wird. Dies lässt sich vor allem daran bemessen, dass die positive natürliche 
Bevölkerungsentwicklung anhält und Einkommensunterschiede sowie die sozialen Unterschiede in den 
Stadtteilen nicht zunehmen. Darüber hinaus ist eine Entwicklung der Stadt wünschenswert, die mehr 
Menschen gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Diese wäre erreicht, wenn die Durchschnittseinkom-
men steigen und Einkommensunterschiede abnehmen, wenn der soziale Handlungsbedarf (z. B. Hilfen 
zur Erziehung) sinkt und sich die sozialen Unterschiede zwischen den Stadtteilen verringern, wenn sich 
soziale Chancengerechtigkeit erhöht, indem beispielsweise mehr Kinder aus Stadtgebieten mit Ent-
wicklungsbedarf eine gymnasiale Bildungsempfehlung erhalten würden und sich so die Abstände zwi-
schen den einzelnen Stadtteilen verkleinerten. 
Abgeleitet aus der Analyse der Stärken und Potenziale sowie der Schwächen und Risiken und mit Blick 
auf die Entwicklungserwartungen bis 2030 wurden folgende vier Ziele für eine nachhaltige soziale Ent-
wicklung erarbeitet. Diese leiten sich aus dem Leitsatz des Fachkonzeptes „Leipzig lebt Vielfalt“ ab, 
dem das im Zielbild formulierte Selbstverständnis der Stadt Leipzig als weltoffene Stadt zu Grunde 
liegt. Die vier Ziele werden mit Maßnahmebündeln untersetzt. Die Maßnahmen beziehen sich auf jene 
Aufgaben, für welche die Stadt Leipzig verantwortlich ist. Dazu zählen auch Angebote, die durch freie 
Träger der Wohlfahrtspflege erbracht werden. 
 

1. Inklusive Stadt 
Infrastruktur, öffentlicher Raum, Leistungen und Angebote der sozialen Fürsorge sind bedarfs-
gerecht, für alle zugänglich und inklusiv gestaltet. 
Die Regelsysteme und die Angebote der sozialen Fürsorge sind so zu gestalten, dass sozial benachtei-
ligte Personen besser erreicht und gefördert werden. Die Angebote des Erziehungs- und Bildungssys-
tems, der Gesundheitsförderung, Begegnungsangebote, Sport- und Kulturangebote, Angebote zur In-
tegration in Ausbildung und Arbeit sowie Mobilitätsangebote stehen bedarfsgerecht zur Verfügung und 
sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Kriterien für „bedarfsgerecht“ sind: niedrigschwellig, 
inklusiv, altersgerecht, barrierearm und am Sozialraum orientiert – im Rahmen verfügbarer Ressour-
cen. Zielgruppenübergreifende Angebote sind dabei mitzudenken. Personen, deren Verhalten als ab-
weichend wahrgenommen wird (z. B. psychisch Kranke), sollen im öffentlichen Raum akzeptiert wer-
den. Mit einer bedarfsgerecht gestalteten Infrastruktur wird, wo sinnvoll und finanziell möglich, eine 
flächendeckende Versorgung erfolgen. Gleichwohl müssen Unterschiede in der Versorgung von Stadt-
teilen akzeptiert werden, da sowohl ein sozialräumlich erhöhter Handlungsbedarf eine intensivere Ver-
sorgung begründet aber auch aus praktischen Erwägungen (z. B. keine verfügbaren Grundstücke und 
Gebäude) weniger bedarfsgerechte Standorte gewählt werden müssen. 
Eine inklusive soziale Infrastruktur berücksichtigt alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Alter, 
Herkunft, Religionszugehörigkeit, Bildung, Behinderungen, sexueller Orientierung oder sonstigen indi-
viduellen Merkmalen. Dies schließt die Integration von Migrantinnen und Migranten mit ein. Um eine 
erfolgreiche Integration zu ermöglichen, werden Angebote von Anfang an, unabhängig von der Bleibe-
perspektive des Einzelnen und in allen Bereichen des Lebens (Sprache, Wohnen, Kita/Schule, Arbeit, 
Stadtgesellschaft) angeboten. Spezifische Angebote für Migrantinnen und Migranten sollen sich auf die 
Anfangsphase beschränken – eine schnelle Integration in die Regelsysteme ist das Ziel. 
Maßnahmenbündel: 

Nr. Stichwort Maßnahmenbündel 

M 1.1 Mehrfachnut-
zung von Ob-
jekten 

Eine Mehrfachnutzung von Objekten durch verschiedene Zielgruppen und Angebote 
wird als Ziel in die Fachplanungen integriert und insbesondere bei der Schaffung 
neuer Angebote und in Ortsteilen mit Flächenengpässen für bestehende Objekte 
geprüft (Einzelfallprüfung). 

M 1.2 Öffnung offe- Offene Angebote im Bereich Jugendhilfe, Seniorenhilfe, Behindertenhilfe, Soziokultur 



C  2 . 5  F a c h k o n z e p t  S o z i a l e  T e i l h a b e  

 

Stand 22.06.2018    C 2.5 - 11 

ner Angebote und des Sports werden stärker aufeinander bezogen. Die Öffnung der Angebote für 
weitere Zielgruppen und in Bezug auf andere Synergien wird geprüft. Die Kooperati-
on zu Bürgervereinen und Kirchgemeinden im Rahmen von Fachplanung wird ver-
stärkt. Für integrierte Angebote im Bereich Jugendhilfe, Seniorenhilfe, Behinderten-
hilfe, Kultur und Sport in den randstädtischen Gebieten wird die Entwicklung von 
übergreifenden Nutzungskonzepten geprüft. 

M 1.3 Angebote für 
Wohnungslo-
se mit multip-
len Problem-
lagen 

Für wohnungslose psychosozial beeinträchtigte, psychisch kranke und suchtkranke 
Menschen werden Angebote bedarfsgerecht hinsichtlich multipler Problemlagen 
weiterentwickelt. 

 

2. Chancengerechtigkeit und Teilhabe 
Chancengerechtigkeit und soziale Teilhabe werden durch Prävention und den Ausgleich von 
Nachteilen gefördert. 
Ziel ist, dem Entstehen von „Hilfekarrieren“ und der familiären Verfestigung von Bedürftigkeit frühzeitig 
entgegenzuwirken und Chancen für dauerhafte soziale Teilhabe zu eröffnen. Soziale und gesundheitli-
che Teilhabe wird gefördert, indem Selbstbestimmung, Selbstständigkeit und Eigenverantwortung ge-
stärkt werden. Soziale Dienstleistungen und Einrichtungen müssen die Lebenswelt der hilfesuchenden 
Personen berücksichtigen (z.B. Alleinerziehende, sich wandelnde Familienformen). Angebote der so-
zialen und gesundheitlichen Vor- und Fürsorge ermöglichen Hilfe zur Selbsthilfe, durch sie werden Per-
sonen mit Unterstützungsbedarf ressourcen- und lebensweltorientiert unterstützt. 
Maßnahmenbündel: 

Nr. Stichwort Maßnahmenbündel 

M 2.1 Prävention 
stärken 

Fachplanungen, Fachkonzepte, Steuerungsschwerpunkte und Fachförderrichtlinien 
berücksichtigen Prävention als ein wichtiges Ziel und weisen Maßnahmen zur Prä-
vention gezielt aus. Leistungsvereinbarungen mit Trägern und die Förderung von 
Trägern werden dahingehend angepasst, dass präventive Ansätze ein stärkeres 
Gewicht erhalten. 

M 2.2 Nied-
rigschwellige 
Zugänglichkeit 

Der Zugang zu Leistungen und Angeboten wird einfach und niedrigschwellig gestal-
tet, um allen Leipziger/-innen eine Inanspruchnahme  zu ermöglichen. Informationen 
werden barrierefrei aufbereitet (z. B. barrierefreies Internet, Leichte Sprache, Gebär-
densprachdolmetscher, SprInt).   

M 2.3 Kommunale 
Pflegekoordi-
nation und 
Fachplan Se-
niorenarbeit 

Für Menschen mit Unterstützungsbedarf werden niedrigschwellige Angebote (z. B. 
Nachbarschaftshelfer/-innen), Angebote im "vorpflegerischen" Bereich (z. B. Alltags-
begleitung) und präventive Angebote durch eine kommunale Pflegekoordination er-
fasst, bedarfsgerecht entwickelt und in einem Pflegenetzwerk vernetzt. Beim Aufbau 
des Pflegenetzwerkes werden sozialräumliche Merkmale von Stadtteilen beachtet. 
Ein Fachplan Seniorenarbeit wird erarbeitet. 

M 2.4 Gesundheitli-
che Chancen-
gerechtigkeit 

Im Rahmen des Gesunde Städte-Netzwerk Leipzig werden Konzepte zur Förderung 
von gesundheitlicher Chancengerechtigkeit entwickelt. Über den Verfügungsfonds 
Gesundheit4 werden bedarfsgerechte, niedrigschwellige Mikro-Projekte zur Verbes-
serung gesundheitlicher Chancengerechtigkeit in den Handlungsfeldern Ernährung, 
Bewegung, Training sozioemotionale Kompetenz und Sucht gemeinsam mit Stadt-
teilakteuren entwickelt, finanziert und verstetigt. 

 
 

                                                   
4 Der Fonds speist sich aus Mitteln der Gesetzlichen Krankenversicherung auf Grundlage von § 20a SBG V, der Landesrahmenvereinbarung 
Sachsen und dem Leitfaden Prävention. 
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3. Sozialraumorientierung 
Schwerpunkträume werden gezielt mit Angeboten gefördert. 
Der spezifische Bedarf von Sozialräumen wird in den Blick genommen. Dort, wo ein erhöhter Hand-
lungsbedarf besteht, unterstützen geeignete Angebote (z.B. Quartiersmanagement) die Entwicklung 
von Stadtteilen. Im Rahmen von Förderprogrammen der EU, des Bundes und Landes werden Stadtteile 
mit Entwicklungsbedarf mit zusätzlichen Angeboten unterstützt.5 Integrierte Ansätze der Planung und 
Finanzierung von Angeboten im Sozialraum werden im Austausch mit freien Trägern sozialer Arbeit 
weiterentwickelt. 
Maßnahmenbündel: 

Nr. Stichwort Maßnahmenbündel: 

M 3.1 Planungsräu-
me vereinheit-
lichen 

Der Zuschnitt von Planungsräumen von Fachplanungen wird nach Möglichkeit ver-
einheitlicht, um eine stärker vernetzte Konzeptentwicklung und Planung zu erreichen 
und erhöhten Bedarfen in Stadtteilen gezielt entsprechen zu können. 

M 3.2 Kleinräumige 
Sozialdaten 

Sozialdaten werden kleinräumig und ämterübergreifend erhoben und im Rahmen 
von Berichterstattung bereitgestellt. Dabei wird berücksichtigt, dass Problemlagen 
oftmals kleinräumiger auftreten als auf Ortsteilebene. 

M 3.3 Sozialraum-
orientierung 
sozialer An-
gebote 

Soziale Dienstleistungen und Einrichtungen (z. B. Begegnungsangebote) werden im 
Austausch mit freien Trägern sozialer Arbeit stärker als bisher am Sozialraum orien-
tiert und im Rahmen von Leistungsvereinbarungen mit Trägern und bei der Förde-
rung berücksichtigt.6 

M 3.4 Stadtteil- bzw. 
Quartiersma-
nagement, 
zusätzliche 
Angebote 

In den Schwerpunkträumen wird Stadtteil- bzw. Quartiersmanagement angeboten. 
Zusätzliche Angebote werden mit Hilfe von Förderprogrammen von EU, Bund, Land 
u.a. entwickelt. 

M 3.5 Psychosoziale 
Hilfen im 
Leipziger Os-
ten 

Für das Stadtgebiet Ost wird die Einrichtung eines psychosozialen Gemeindezent-
rums durch Verlegung oder Aufteilung von Ressourcen aus anderen Gebieten ge-
prüft. Die Ressourcen des Sozialpsychiatrischen Dienstes werden im Stadtgebiet Ost 
erweitert und die Zuständigkeit für dieses Gebiet wird neu geregelt (bereits in Um-
setzung). 

 

4. Zusammenhalt 
Unterstützungsnetzwerke sowie Nachbarschaftshilfe stärken das soziale Zusammenleben – alle 
Generationen begegnen sich und helfen einander. 
Insbesondere für Personen mit Hilfebedarf werden soziale, zwischenmenschliche Hilfen aktiviert. Die 
Selbstorganisation von benachteiligten Zielgruppen wird gefördert und die Beteiligung von Bewohner/-
innen und Akteuren im Stadtteil, insbesondere von sozial benachteiligten Personen, sowie das Zu-
sammenwirken vor Ort werden mit geeigneten Formaten weiterentwickelt. Die Orientierung am Ge-
meinwesen soll dabei im Vordergrund stehen. Handlungsansätze für den Generationenzusammenhalt 
werden in generationenübergreifenden Konzepten entwickelt.  
Maßnahmenbündel: 

Nr. Stichwort Maßnahmenbündel 

M 4.1 Generatio-
nenübergrei-
fende Konzep-
te 

Generationenübergreifende Konzepte werden im Rahmen der Fachplanungen weiter 
entwickelt. 

                                                   
5 siehe auch Fachkonzept Kommunale Bildungslandschaft (Maßnahme M 14, S. 10) 
6Ausgenommen davon sind individuelle Leistungsansprüche. 
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M 4.2 Aktivierung 
von Nachbar-
schaften 

Gemeinsam mit Trägern sozialer Arbeit, Akteuren im Stadtteil, und dem Quartiers-
management werden in Stadtteilen mit Entwicklungsbedarf Maßnahmen zur Aktivie-
rung von Nachbarschaften weiter entwickelt. 

M 4.3 Patenschafts-
programme, 
Besuchs- und 
Begleitdienste 

Ehrenamtliche Patenschaftsprogramme für Personen mit Unterstützungsbedarf und 
Besuchs- und Begleitdienste – einschließlich wenig formalisierter Angebote freiwilli-
gen Engagements werden gefördert. 

3.2 Wechselwirkungen und Querschnittsthemen 

Im Fachkonzept „Soziale Teilhabe“ sind Wechselwirkungen zu folgenden anderen Fachkonzepten von 
Bedeutung: 
Wohnen, Freiraum und Umwelt, Sport, Kultur 
Ein anhaltendes Bevölkerungswachstum führt zu einer stark wachsenden Nachfrage nach Wohnraum. 
Wohnraum verknappt sich und Mietpreise steigen. Insbesondere für Personen mit geringem Einkom-
men, besonderen sozialen Schwierigkeiten oder besonderen Anforderungen an Wohnraum (Großfami-
lien, Menschen mit Behinderungen, Senioren mit Beeinträchtigungen) wird es schwieriger, angemesse-
nen Wohnraum zu finden. Das Angebot an preisgünstigem Wohnraum wird sich zunehmend auf ein-
zelne Stadtgebiete konzentrieren, was soziale Segregation und Folgerisiken verstärkt. 
Öffentliche Einrichtungen, halböffentliche Einrichtungen und der öffentliche Raum sollten barrierefrei 
erreichbar sein, so dass alle Menschen diese nutzen und gesellschaftlich teilhaben können. Damit ist 
zum einen die bauliche Gestaltung als auch die Gestaltung von Formaten und Materialien gemeint. 
Kinder und Heranwachsende stellen besondere Anforderungen an den öffentlichen Raum. Insbesonde-
re Kinder benötigen eine sichere Gestaltung von Verkehrswegen und auch verkehrsfreie Räume. Zum 
Spielen und sich Treffen suchen sie in ihrer Wohnumgebung anregende Freiräume, die multifunktional 
nutzbar und kostenlos sind. Ältere Menschen, Kranke und Menschen mit Behinderungen benötigen 
neben einem barrierefrei gestalteten öffentlichen Raum genügend Sitzbänke und öffentlich zugängliche 
Toiletten. 
Durch eine intensivere Nutzung des öffentlichen Raumes durch mehr Einwohner/-innen in der Stadt 
sinkt die Akzeptanz für Personen mit abweichend wahrgenommenen Verhaltensweisen (z. B. Psy-
chisch Kranke). Es wird notwendiger, dass sich Nutzer/-innen über die jeweilige Nutzung von Flächen 
verständigen und andere, ggf. als störend empfundene Nutzungen, mehr als bislang erforderlich akzep-
tieren. Die Akzeptanz von Nutzung und Verhaltensweisen im öffentlichen Raum muss stadtgesell-
schaftlich neu ausgehandelt werden. 

Kommunale Bildungslandschaft 
Bildungseinrichtungen (z. B. Kindertagesstätten, Schulen) und non-formale Bildungsangebote haben 
einen gewichtigen Einfluss auf die Prävention von sozialen Problemlagen. Sie sind wichtige Kontakt-
stellen für viele Zielgruppen sozialer Arbeit und fördern soziale Teilhabe und Chancengerechtigkeit. 
Eine enge Verzahnung mit Bildungseinrichtungen ist für viele Bereiche sozialer Arbeit (z. B. Suchtprä-
vention) für ein wirksames Agieren unerlässlich. 
Bildungseinrichtungen sollten die Teilhabe aller ermöglichen. Dazu sollten sie barrierefrei zugänglich 
sein, sowohl hinsichtlich ihrer räumlichen Gestaltung als auch hinsichtlich ihrer Formate und Materia-
lien. Bildungseinrichtungen sollten hinsichtlich eines möglichen sozialen Hilfebedarfs vorbeugend wir-
ken und Lernende ressourcenorientiert stärken, so dass eine erfolgreiche Bildung gelingen und jeder 
einen Schul- und Ausbildungsabschluss erreichen kann. 

Wirtschaft und Arbeit 
Eine berufliche Ausbildung und eine Integration in Arbeit sind für Personen im Erwerbsalter wichtige 
Voraussetzungen für soziale Teilhabe und die Verhinderung von sozialen Problemlagen. Für junge 
Menschen stellt der Übergang in Arbeit eine wesentliche Herausforderung dar. 
Jeder sollte von seiner Arbeit leben können. Für ungelernte und geringqualifizierte Personen sollten 
bedarfsgerecht Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, ihre Qualifikation und Beschäftigungsfä-
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higkeit zu verbessern. So kann eine nachhaltig erfolgreichere Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht 
werden und die Zahl der Sozialleistungsempfänger/-innen und Erwerbstätigen mit ergänzenden Sozial-
leistungen verringert werden. 
Für das Fachkonzept Soziale Teilhabe besonders relevant sind die Querschnittsthemen Inklusion und 
Chancengerechtigkeit, Integration und Vielfalt sowie Gesundheit. 

3.3 Räumliche Handlungsstrategie 

Um die sozialen Schwerpunkträume zu ermitteln, wurden alle 63 Ortsteile einer Bewertung hinsichtlich 
ihrer Stärken und Schwächen unterzogen. Grundlagen für die Bewertung waren: die Karte der soziöko-
nomischen Differenzierung (siehe D2 Rahmenbedingungen), die Karte Belastung für das Aufwachsen 
aus dem Berichtswesen „Hilfen zur Erziehung“, der Fachplan Kinder- und Jugendförderung sowie Ein-
schätzungen zur ortsteilbezogenen Situation zu den Themen Alter und Pflege, Behinderung, Sucht und 
Psychiatrie. Schwerpunkträume sind jene Ortsteile, in denen sich quer über alle Themen die höchste 
Handlungspriorität ergibt. 
Die einzelnen Bewertungen sind mit unterschiedlicher Gewichtung in die Gesamtbewertung eingeflos-
sen. Die Bewertungen anhand der Karte zur sozioökonomischen Differenzierung und aus den Berei-
chen „Erziehung“ und „Jugend“ flossen mit dem Faktor 1 und die Bewertungen aus den Bereichen „Al-
ter und Pflege“, „Behinderung“, „Sucht“ und „Psychiatrie“ jeweils mit dem Faktor 0,5 in die Gesamtwer-
tung ein. Diese Gewichtung berücksichtigt die unterschiedliche Qualität der Bewertungen: Bewertun-
gen, die sich auf mehrere Indikatoren stützen werden höher gewichtet als Bewertungen, die auf nur 
einem Indikator oder auf Erfahrungen beruhen. Die bewerteten Ortsteile wurden in fünf Klassen unter-
teilt (siehe Karte 2 – Räumliche Handlungsstrategie). Die Ortsteile mit hohem Handlungsbedarf sind die 
Schwerpunkträume des Fachkonzeptes Soziale Teilhabe. Diese werden im Folgenden hinsichtlich des 
Handlungsbedarfs und der Handlungsansätze näher beschrieben. 

 

Grünau Grünau-Mitte Lausen-Grünau Grünau-Nord Grünau Ost 

Übergreifender 
Handlungsbedarf 

• hoher sozioökonomischer Bedarf 
• hoher Anteil Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Schwerbe-

hinderung 
• verstärkter Zuzug von Migranten  

Besonderer Hand-
lungsbedarf 

• hoher Anteil Ü65 
• hohe Jugend-

dichte und ho-
her Anteil straf-
fälliger Jugendli-
cher 

• mittelhoher Mig-
rantenanteil mit 
kleinräumig ra-
scher Zunahme 

• höchster Anteil 
Hilfen zur Erzie-
hung 

• hoher Anteil Ü65 • hoher Anteil Hil-
fen zur Erzie-
hung 

• hohe Jugend-
dichte 

• hohes Durch-
schnittsalter 

• hoher Anteil Ü65 

Handlungsansätze 

übergreifend • Förderprogramme mit sozialer Ausrichtung für die Aufwertung des Stadtteils ein-
setzen 

• Bei der Entwicklung der Ortsteile generationenübergreifende Ansätze entwickeln 
• Vernetzung zwischen Akteuren vor Ort sichern 
• Umsetzung bedarfsorientierter, niedrigschwelliger, partizipativer Gesundheitsförde-

rungsprojekte 
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Grünau Grünau-Mitte Lausen-Grünau Grünau-Nord Grünau Ost 

Erziehung/Jugend • bestehende Ju-
gendhilfeinfra-
struktur sichern 
und qualifizieren 

• offene Kinder- 
und Jugendar-
beit, frühkindli-
che Prävention 
in Kindertages-
stätten und er-
zieherische Hil-
fen stärker ver-
netzen 

• präventive An-
gebote in Bezug 
auf Jugendde-
linquenz und 
Armutspräventi-
on stärken 

• Infrastruktur der 
Kinder- und Ju-
gendförderung 
mit Bedarf ab-
gleichen 

• mittel- bis lang-
fristig neuen Of-
fenen Freizeit-
treff schaffen 

• bestehende Ju-
gendhilfeinfra-
struktur sichern 
und konzeptio-
nell weiterentwi-
ckeln 

• präventive An-
gebote in Bezug 
auf Jugendde-
linquenz und 
Armutspräventi-
on stärken 

• bestehende Ju-
gendhilfeinfra-
struktur sichern 
und konzeptio-
nell weiterentwi-
ckeln 

Alter-Pflege/   
Behinderung 

• Konzept offene Seniorenarbeit weiterentwickeln 
• Konzept offene Behindertenarbeit entwickeln  

Sucht/Psychiatrie • erweiterten Fachkraftschlüssel im Verbund Gemeindenahe Psychiatrie sichern 
• Projekte im Bereich Sucht- und Gewaltprävention im Jugend- und Schulbereich 

stärken 

 

Innerer Osten Neustadt-Neuschönefeld Volkmarsdorf 

Übergreifender 
Handlungsbedarf 

• hoher sozioökonomischer Bedarf 
• hoher Migrantenanteil 
• Familien mit Migrationshintergrund werden nicht ausreichend erreicht 
• Drogenhandel und -gebrauch im öffentlichen Raum 
• Hoher Anteil von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, insbesonde-

re fehlendes psychosoziales Vor-Ort-Angebot 

Besonderer Hand-
lungsbedarf 

• Tendenz zur organisierten Kriminalität 
• zunehmende Drogenproblematik 

 

Handlungsansätze 

übergreifend • Integration von Migranten weiterentwickeln 
• Vernetzung zwischen Akteuren vor Ort sichern 
• Umsetzung bedarfsorientierter, niedrigschwelliger, partizipativer Gesundheitsförde-

rungsprojekte 

Erziehung/Jugend • bestehende soziale Infrastruktur si-
chern und konzeptionell weiterentwi-
ckeln 

• offene Kinder- und Jugendarbeit, früh-
kindliche Prävention in Kindertages-
stätten und erzieherische Hilfen stär-
ker vernetzen 

• Information über geförderte Angebote, 
um Vernetzung und Kooperation zu 
ermöglichen 

• bestehende soziale Infrastruktur si-
chern 

• bestehende Jugendhilfeangebote in 
Bezug auf Integration von Migranten 
weiterentwickeln 
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Innerer Osten Neustadt-Neuschönefeld Volkmarsdorf 

Alter-Pflege/   
Behinderung 

• bestehende Angebote in Bezug auf 
Integration von Migranten weiterentwi-
ckeln 

• Konzept offene Seniorenarbeit weiter-
entwickeln 

• Konzept offene Behindertenarbeit 
entwickeln 

• bestehende Angebote in Bezug auf 
Integration von Migranten weiterentwi-
ckeln 

• Konzept offene Seniorenarbeit weiter-
entwickeln 

• Konzept offene Behindertenarbeit prü-
fen 

Sucht/ Psychiatrie • Suchtprävention ausbauen 
• Straßensozialarbeit für Erwachsene 

(Sucht, Wohnungslosigkeit) ausbauen 

• Suchtprävention ausbauen 

 

Schönefeld-Ost 

Handlungsbedarf • hoher sozioökonomischer Bedarf 
• hohes Durchschnittsalter 
• hoher Anteil Ü65 
• hoher Anteil Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Schwerbe-

hinderung 
• ungenügende Beschaffenheit der Wege für mobilitätseingeschränkte Personen 
• hohe Jugendarbeitslosigkeit und hoher Anteil Jugenddelinquenz 

Handlungsansätze 

übergreifend • inklusives Stadtteilmanagement entwickeln und Vernetzung zwischen Akteuren vor 
Ort weiter entwickeln 

• soziokulturelle Begegnungsangebote entwickeln 
• generationenübergreifende Ansätze weiter entwickeln 
• Umsetzung bedarfsorientierter, niedrigschwelliger, partizipativer Gesundheitsförde-

rungsprojekte 

Erziehung/Jugend • bestehende Jugendhilfeinfrastruktur sichern und konzeptionell weiterentwickeln 
• offene Kinder- und Jugendarbeit, frühkindliche Prävention in Kindertagesstätten, 

Familienberatungsangebote und erzieherische Hilfen stärker vernetzen 
• präventive Angebote in Bezug auf Jugenddelinquenz und Armutsprävention stär-

ken 

Alter-Pflege/   
Behinderung 

• Konzept offene Seniorenarbeit weiterentwickeln 
• Konzept offene Behindertenarbeit entwickeln 

Sucht/Psychiatrie • niedrigschwellige Angebotsstruktur in Thekla erhalten und ggf. ausbauen 
• Standort des sozialpsychiatrischen Dienstes in der Kieler Straße erhalten 

 

Paunsdorf (Großsiedlung) 

Handlungsbedarf • hoher sozioökonomischer Bedarf 
• hoher Anteil Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Schwerbe-

hinderung 
• Häufung sozialer Problemlagen 
• Alkoholkonsum im öffentlichen Raum, fehlende Suchthilfe vor Ort 
• fehlendes psychosoziales Vor-Ort-Angebot 
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Paunsdorf (Großsiedlung) 

Handlungsansätze 

übergreifend • Vernetzung zwischen Akteuren vor Ort stärken 
• Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts 
• Integration von Migrantinnen und Migranten weiterentwickeln 
• in Zusammenarbeit mit Wohnungsmarktakteuren soziale Angebote ausbauen und 

aufeinander abstimmen 
• Umsetzung bedarfsorientierter, niedrigschwelliger, partizipativer Gesundheitsförde-

rungsprojekte 

Erziehung/ Ju-
gend 

• bestehende Jugendhilfeinfrastruktur sichern und konzeptionell weiterentwickeln 
• offene Kinder- und Jugendarbeit, frühkindliche Prävention in Kindertagesstätten, 

Familienberatungsangebote und erzieherische Hilfen stärker vernetzen 
• präventive Angebote in Bezug auf Jugenddelinquenz und Armutsprävention stär-

ken 

Alter-Pflege/   
Behinderung 

• Konzept offene Seniorenarbeit weiterentwickeln 
• Konzept offene Behindertenarbeit entwickeln 

Sucht/Psychiatrie • Straßensozialarbeit an sogenannten Trinkerplätzen entwickeln 
• im Rahmen der Psychiatrieplanung Entwicklung von Sozialpsychiatrischem Dienst, 

Verbund Gemeindenahe Psychiatrie bzw. Psychoszialem Gemeindezentrum im 
Ortsteil prüfen 

 

Mockau-Süd 

Handlungsbedarf • hoher sozioökonomischer Bedarf 
• mittelhoher Anteil Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und 

Schwerbehinderung 
• Vernetzung zwischen Akteuren wenig entwickelt 
• Angebote für Kinder/ Familien und Jugendliche inkl. Freiraum fehlen 
• Freizeiteinrichtungen fehlen 

Handlungsansätze 

übergreifend • Vernetzung zwischen Akteuren vor Ort stärken 
• Förderprogramme mit sozialer Ausrichtung zur Aufwertung des Stadtteils einsetzen 
• Einsatz von Stadtteil- bzw. Quartiersmanagement 
• Umsetzung bedarfsorientierter, niedrigschwelliger, partizipativer Gesundheitsförde-

rungsprojekte 

Erziehung/Jugend • Ganztagsangebote an Schulen weiterentwickeln 
• Schule als sozialen Treffpunkt und Zentrum für Beratung weiterentwickeln 
• Aufbau von Netzwerken und Angeboten für junge Familien 

Alter-Pflege/   
Behinderung 

• Konzept offene Seniorenarbeit weiterentwickeln 
• Konzept offene Behindertenarbeit entwickeln 

Sucht/Psychiatrie • niedrigschwellige Angebotsstruktur in Thekla erhalten und ggf. ausbauen 
• Standort des sozialpsychiatrischen Dienstes in der Kieler Straße erhalten 
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Sellerhausen-Stünz 

Beschreibung 

Handlungsbedarf • mittelhoher sozioökonomischer Bedarf 
• hoher Anteil Ü65 
• hoher Anteil Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Schwerbe-

hinderung 

Handlungsansätze 

übergreifend • Vernetzung zwischen Akteuren vor Ort stärken 
• Umsetzung bedarfsorientierter, niedrigschwelliger, partizipativer Gesundheitsförde-

rungsprojekte 

Erziehung/Jugend • bestehende Jugendhilfeinfrastruktur sichern und konzeptionell weiterentwickeln 

Alter-Pflege/   
Behinderung 

• Konzept offene Seniorenarbeit weiterentwickeln 
• Konzept offene Behindertenarbeit entwickeln 

 

Möckern 

Handlungsbedarf • hohe Jugenddichte 
• hoher Anteil Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Schwerbe-

hinderung 
• Vernetzung zwischen Akteuren wenig entwickelt 
• hohe Jugendarbeitslosigkeit, hoher Anteil Jugenddelinquenz 
• Unterstützung für Familien 
• viele Orte, an denen im öffentlichen Raum Alkohol konsumiert wird 

Handlungsansätze 

übergreifend • Modellvorhaben „Sozial- und Konfliktmanagement“ evaluieren und ggf. erneut be-
auftragen 

• Vernetzung zwischen Akteuren vor Ort stärken 

Erziehung/Jugend • bestehende Jugendhilfeinfrastruktur sichern und konzeptionell weiterentwickeln 
• offene Kinder- und Jugendarbeit, frühkindliche Prävention in Kindertagesstätten, 

Familienberatungsangebote und erzieherische Hilfen stärker vernetzen 
• Straßensozialarbeit sichern 
• Familienbildungsangebot entwickeln 
• Nachbarschaftsnetzwerke für Familien aufbauen 
• Kooperation offene Jugendarbeit und offene Seniorenarbeit weiterentwickeln 

Alter-Pflege/   
Behinderung 

• Konzept offene Seniorenarbeit weiterentwickeln 
• Konzept offene Behindertenarbeit entwickeln 

Sucht/Psychiatrie • Einrichtung eines Tagestreffs für Personen mit Hilfebedarf prüfen 
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3.4 Umsetzung 

Zur Umsetzung der übergreifenden Maßnahmenbündel und der Handlungsansätze in den Schwer-
punkträumen werden folgende Schritte empfohlen:  

• Beratung und personelle Unterstützung durch das Amt für Stadterneuerung und Wohnungs-
bauförderung bei der Akquise und Antragstellung von Fachämtern für Förderprogramme von 
EU, Bund und Land für Gebiete der integrierten Stadtentwicklung 

• regelmäßige (einmal im Halbjahr) Abstimmungsrunde der Ämter zur integrierten Umsetzung der 
Maßnahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes 2030 

• frühzeitiger Austausch und integrierte Beratung von Handlungsansätzen und Maßnahmen der 
Fachämter in Fachplanungen, Fachkonzepten, Steuerungsschwerpunkten oder Fachförderricht-
linien 

• Abstimmung zur integrierten Umsetzung der Maßnahmenbündel und Handlungsansätze in den 
Schwerpunkträumen der Fachkonzepte „Soziale Teilhabe“, „Kommunale Bildungslandschaften“ 
und „Wohnen“ des Stadtentwicklungskonzeptes 2030 

• Fortführung und Intensivierung von Bürger- und Expertenbeteiligung in Planungsprozessen  
• Weiterentwicklung integrierter Berichterstattung und Planung im Dezernat Jugend, Soziales, 

Gesundheit und Schule 

3.5 Finanzielle Auswirkungen 

Die Maßnahmenbündel zielen u. a. darauf ab, bei steigenden Einwohnerzahlen, die erforderliche Ver-
sorgung mit sozialer Infrastruktur sicher zu stellen, ohne dass Aufwendungen im gleichen Umfang wie 
die Einwohnerzahlen steigen. Es werden zusätzliche Angebote benötigt, aber in unterschiedlichem 
Maß, je nach gesetzlicher Normierung (z. B. Fachkraftschlüssel bei psychosozialen Gemeindezentren, 
keine Vorgaben bei Seniorenbegegnungsstätten). 
Darüber hinaus müssen Angebote der sozialen Infrastruktur qualitativ weiterentwickelt werden, um ver-
festigenden Problemlagen (z. B. Zunahme von Wohnungslosigkeit) besser entgegenwirken zu können. 
 

Maßnahmenbündel/  
Instrumente 

Direkte Kosten/Jahr 
(gering/mittel/hoch) 

Einnahmen/ Folgekosten/  
Folgewirkungen 

Mehrfachnutzung von Objekten GERING bis MITTEL 
Zu Beginn ist mit Investitionskos-
ten zu rechnen.  

MITTEL 
Langfristig können Einsparungen 
durch Synergieeffekte erzielt wer-
den (im Einzelfall zu prüfen). 

Öffnung offener Angebote KEINE  

Angebote für Wohnungslose mit 
multiplen Problemlagen 

GERING (ohne investive Kosten) 
Bereits geplant im Rahmen der 
Umsetzung des Wohnungspoliti-
schen Konzeptes 

GERING 
Ab 2019 werden Auswirkungen 
erwartet. 

Prävention stärken HOCH 
Kurzfristig und mittelfristig ent-
stehen Mehraufwendungen. 

Langfristig können Einsparungen 
erwartet werden. 

Niedrigschwellig Zugänglichkeit MITTEL  
Ca. 200.000 € über im Teilhabe-
plan ausgewiesene Maßnah-
men. 

Auch langfristige Kosten im mittle-
ren Bereich. 

Kommunale Pflegekoordination GERING 
Personalkosten bereits geplant:: 
Einrichtung eines Pflegekoordi-

GERING 
Einnahmen und Folgekosten: 
50%-Landesförderung Einrichtung 
Pflegekoordinator bis Ende 2017, 
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nators für die Stadt Leipzig Fortführung der Förderung 2018 ist 
avisiert.  

Gesundheitliche Chancenge-
rechtigkeit 

GERING 
Ggf. erhöhter Personalbedarf zur 
Koordinierung der Netzwerke 
und Unterstützung der lokalen 
Akteure (max. 0,5 VZÄ). 

GERING 
Einnahmen über den Finanzie-
rungsfonds der Krankenkassen: 
Finanzierung des Verfügungsfonds 
Gesundheit über Krankenkassen 
bis Ende 2020 gesichert. 

Planungsräume vereinheitlichen MITTEL 
Kurzfristig und mittelfristig ent-
stehen Mehraufwendungen. 

Langfristig können Einsparungen 
durch Synergieeffekte erzielt wer-
den. 

Kleinräumige Sozialdaten erhe-
ben 

GERING GERING 

Sozialraumorientierung sozialer 
Angebote 

MITTEL 
Kurzfristig und mittelfristig ent-
stehen Mehraufwendungen. 

Langfristig können Einsparungen 
durch Synergieeffekte erzielt wer-
den. 

Stadtteil- bzw. Quartiersma-
nagement, zusätzliche Angebote 

MITTEL 
Es entstehen zusätzliche Auf-
wendungen. 

Einnahmen und Folgekosten durch 
Kofinanzierung von Fördermitteln. 

Psychosoziale Hilfen im Leipzi-
ger Osten 

GERING 
(max. 0,5 VZÄ) 

Förderung über Richtlinie Psychi-
atrie/Sucht des Freistaates; Eigen-
anteil ist als gering einzustufen. 

Generationenübergreifende 
Konzepte 

GERING Einnahmen und Folgekosten durch 
Kofinanzierung von Fördermitteln. 

Aktivierung von Nachbarschaften GERING 
Kofinanzierung für Fördermittel 

Es entstehen zusätzliche Aufwen-
dungen.  

Patenschaftsprogramme, Be-
suchsdienste 

GERING 
Mehraufwendungen 

Es entstehen Folgekosten.  
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Anlage: Zuordnung der Fachkonzept-Ziele zum Strategischen Zielbild 

Ziel Nr. Ziel Fachkonzept Seite Übergeordneter Handlungsschwerpunkt  
(übergeordnetes Strategisches Ziel) 

1 Infrastruktur, öffentlicher Raum, Leistungen 
und Angebote der sozialen Fürsorge sind 
bedarfsgerecht, für alle zugänglich und 
inklusiv gestaltet. 

10 Chancengerechtigkeit in der inklusiven 
Stadt 

2 Chancengerechtigkeit und soziale Teilhabe 
werden durch Prävention und den Aus-
gleich von Nachteilen gefördert. 

11 Chancengerechtigkeit in der inklusiven 
Stadt 

3 Schwerpunkträume werden gezielt mit 
Angeboten gefördert. 

12 Gemeinschaftliche Quartiersentwicklung 

4 Unterstützungsnetzwerke sowie Nachbar-
schaftshilfe stärken das soziale Zusam-
menleben – alle Generationen begegnen 
sich und helfen einander 

13 Gemeinschaftliche Quartiersentwicklung 
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Ortsteile

Infrastruktur Angebote

Anteil der SGB II-Leistungsempfänger /-innen  in % 2015

Beratungsstellen

Asylbewerber /-innen
Erwerbslose
Familien mit Hilfebedarf
Personen mit sozialem Hilfebedarf
Jugendliche mit Hilfebedarf
Menschen mit Behinderungen
Sozialleistungsempfänger /-innen
Seniorenbüro mit Begegnungsstätte

Suchtkranke

Offene Treffs
Menschen mit Behinderungen
psychisch Kranke
Familien mit Hilfebedarf
Senioren /-innen
Jugendliche mit Hilfebedarf
Wohnungslose

Fachdienste

Sozialpsychatrischer Dienst
Straßensozialarbeit (Jugendliche)

Sozialleistungsempfänger /-innen
Adoption und Pflege
Wohnungslose
Familien mit Hilfebedarf

unter 7 %

7 % bis unter 12 %

12 % bis unter 17 %

17 % bis unter 27 %

27 % und mehr
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Fachkonzept Soziale Teilhabe
Räumliche Handlungsstrategie nach Ortsteilen
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  Wesentliche Handlungsansätze:
- Förderprogramme zur Entwicklung des Stadtteils einsetzen

- Stadtteil- bzw. Quartiersmanagement anbieten
- Vernetzung von Akteuren vor Ort

- Soziale und soziokulturelle Angebote im Stadtteil entsprechend 

  des Bedarfs weiterentwickeln

- Generationenübergreifende Ansätze verfolgen
- Offene Kinder- und Jugendarbeit, frühkindliche Prävention in

  Kindertagesstätten und erzieherische Hilfen stärker vernetzen

- Konzept offene Seniorenarbeit weiterentwickeln und Konzept
  offene Behindertenarbeit entwickeln

- Integration von Migrantinnen und Migranten weiterentwickeln

- Aktivierung von Nachbarschaften

Hohe Handlungspriorität

Stadtgrenze

0 21

Kilometer

  Wesentliche Handlungsansätze:
- Beobachten und ggf. kleinräumig Präventionsmaßnahmen
  initiieren
- Vorhandene Infrastruktur auf die soziale Situation ausrichten

Mittlere bis hohe Handlungspriorität

Mittlere Handlungspriorität

Geringe bis mittlere Handlungspriorität

Geringe Handlungspriorität

Ortsteile

Stand: Juni 2018
Bearbeitung: Stadtplanungsamt + AG zum Fachkonzept
Kartengrundlage: Stadt Leipzig,
Amt für Geoinformation und Bodenordnung,
Stand August 2017
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